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1 Gegenstand 

Die Revision des ZGB zum Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesschutz ist am 
01. Januar 2013 in Kraft getreten. Auf diesen Zeitpunkt hin hat der Kanton Bern die Organis
tion des Kindes- und Erwachsenenschutzes an die 
passt. Diese bundesrechtlichen Vorgaben hatten zur Folge, dass im Kanton Bern eine vol
kommen neue Behördenorganisation aufgebaut werden musste. Die Kosten und Erträge in 
den ersten beiden Betriebsjahren konnten nur annä
auch bei der Budgetierung des Jahres 2015 lag nur eine schmale Erfahrungsbasis vor. 
KESB werden ab dem Jahr 2016 aufgrund breiterer Erfahrungswerte 
fern können. Auch werden sie aufgrund einer inzwi
besser in der Lage sein, die einzelnen Faktoren des Aufwands
Zusammenhang mit den KESB
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Die Revision des ZGB zum Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesschutz ist am 
Januar 2013 in Kraft getreten. Auf diesen Zeitpunkt hin hat der Kanton Bern die Organis

und Erwachsenenschutzes an die bundesrechtlichen Anforderungen ang
passt. Diese bundesrechtlichen Vorgaben hatten zur Folge, dass im Kanton Bern eine vol
kommen neue Behördenorganisation aufgebaut werden musste. Die Kosten und Erträge in 
den ersten beiden Betriebsjahren konnten nur annäherungsweise geschätzt werden, und 
auch bei der Budgetierung des Jahres 2015 lag nur eine schmale Erfahrungsbasis vor. 

ab dem Jahr 2016 aufgrund breiterer Erfahrungswerte genauere Budget
Auch werden sie aufgrund einer inzwischen vorgenommenen Objektkontierung 

besser in der Lage sein, die einzelnen Faktoren des Aufwands- und Ertragsüberschusses im 
Zusammenhang mit den KESB-Massnahmenkosten zu quantifizieren.  
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Die Revision des ZGB zum Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesschutz ist am 
Januar 2013 in Kraft getreten. Auf diesen Zeitpunkt hin hat der Kanton Bern die Organisa-

bundesrechtlichen Anforderungen ange-
passt. Diese bundesrechtlichen Vorgaben hatten zur Folge, dass im Kanton Bern eine voll-
kommen neue Behördenorganisation aufgebaut werden musste. Die Kosten und Erträge in 

herungsweise geschätzt werden, und 
auch bei der Budgetierung des Jahres 2015 lag nur eine schmale Erfahrungsbasis vor. Die 

genauere Budgets lie-
schen vorgenommenen Objektkontierung 

und Ertragsüberschusses im 
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Der budgetierte Kostenüberschuss im Saldo DB III der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörden (KESB) wurde im Jahr 2015 um CHF 8‘509‘325 überschritten. Bereits in den Zusatzin-
formationen zum Nachtragskredit 2014 und in den unterjährigen Trendmeldungen haben die 
KESB darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2015 ein Nachtragskredit im Umfang von rund 
CHF 10 Mio anfallen dürfte. Verursacht wurde der Aufwandüberschuss zu 98% durch den 
übrigen Sachaufwand (+ CHF 25.7 Mio). Dieser umfasst die Massnahmenkosten, die den 
KESB in Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags im Kindes- und Erwachsenenschutz entstehen 
und von ihnen kaum beeinflussbar sind. 

Die wichtigsten Faktoren des Aufwandüberschusses bei den Massnahmenkosten sind: 

- Rückwirkende Abgeltung der ausführenden Sozialdienste für Abklärungen und 
Mandatsführung im Auftrag der KESB im Rahmen der ZAV für das Jahr 2014 (+ 
CHF 3 Mio; vgl. RRB 1159/2015); 

- Abgeltung der Sozialdienste im Rahmen der ZAV für das Jahr 2015 (+ 4 CHF Mio; 
vgl. RRB 1158/2015); 

- Konsequente Verrechnung der Vollkosten durch die Institutionen an allen Standor-
ten; dadurch zwar steigendes Ertragsvolumen bei den Rückforderungen, aber noch 
mehr steigendes Aufwandvolumen der vom Kanton vorfinanzierten Leistungen; 

- ASP-Massnahme 5.4.f ; Finanzierung der Übergangslösung für nicht-
spitalbedürftige Personen, die sich in einer psychiatrischen Klinik befinden, jedoch 
nicht nach Hause entlassen werden dürfen; 

- Zivilrechtlich angeordnete Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen im Asyl-
bereich; 

- Pendenzenabbau bei der Genehmigung von Bericht und Rechnung und damit 
Mehraufwände sowie höhere Rückstellungen bei der Entschädigung für das Füh-
ren von Beistandschaften. 

Die Überschreitung bei den Massnahmenkosten wird grösstenteils kompensiert durch Mehrer-
träge im Zusammenhang mit den KESB-Massnahmenkosten (+ CHF 17.6 Mio). 

Beim Amt für Sozialversicherungen (PG 05.10.9101) wurden Staatsbeiträge im Bereich Er-
gänzungsleistungen im entsprechenden Umfang nicht ausgeschöpft, da das Wachstum tiefer 
ausgefallen ist als prognostiziert.  

 

2 Rechtsgrundlagen 

• Artikel 57 Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leis-
tungen (FLG) 

• Artikel 160 Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen 
und Leistungen (FLV) 

• Artikel 1 Absatz 2 sowie Artikel 42 Gesetz vom 1. Februar 2012 über den Kindes- 
und Erwachsenenschutz (KESG)  
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3 Kreditsumme und Produktgruppe 

PG Bezeichnung Voranschlagskredit Nachkredit Einsparung 

05.17.9101 Kindes- und Erwachsenen-

schutzbehörden (KESB) 

119‘596‘995       

(Aufwandüberschuss) 

8‘509‘325  

05.10.9101 Vollzug der Sozialversicherun-

gen 

525‘781‘591    

(Aufwandüberschuss) 

 8‘509‘325 

 

4 Rechtliche Qualifikation der Ausgabe 

Es handelt sich um wiederkehrende, gebundene Ausgaben 

 

5 Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung 

Der Mehraufwand der Finanzbuchhaltung beträgt CHF 8‘700‘276 

 

6 Kreditart und Rechnungsjahr 

Nachkredit für das Jahr 2015 

 

7 Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen stellt der Regierungsrat den Antrag an den 
Grossen Rat, dem Nachkredit zuzustimmen. 

Allfällige Rückfragen zu diesen Geschäften sind an Herrn Daniel Janett, Leiter ständiges Sek-
retariat der Geschäftsleitung KESB, Tel. 031 635 20 00, zu richten. 
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